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 Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-

schutz meldet Vollzug: 

 

Der im Spurenbereich mit gentechnisch veränderten Organismen 

(GVO) verunreinigte Mais wurde in Baden-Württemberg vor der Blü-

te der Pflanzen beseitigt 

 

 

Das Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz gab heute 

(16. Juli 2010) in Stuttgart bekannt, dass der im Spurenbereich mit gentechnisch ver-

änderten Organismen (GVO) verunreinigte Mais in Baden-Württemberg vor der Blüte 

der Pflanzen beseitigt worden sei. Gestern erreichte das Ministerium die letzte Voll-

zugsmeldung. „Es war wichtig, dass alle Maispflanzen noch vor der Blüte beseitigt 

wurden“, erklärte Agrar- und Verbraucherschutzminister Rudolf Köberle MdL. „Wir 

haben somit verhindert, dass sich die gentechnisch veränderten Pflanzen möglicher-

weise hätten auskreuzen können.“ 

 

Die Landwirtschaftsverwaltung in Baden-Württemberg hat in den letzten Wochen in-

tensiv nachverfolgt, wohin das entsprechende Saatgut gelangt ist, und veranlasst, 

dass die daraus aufgewachsenen Maispflanzen beseitigt werden. 

 

Das verunreinigte Saatgut war aus Niedersachen in sieben weitere Länder vertrieben 

worden. In Baden-Württemberg haben 21 Händler das Saatgut bezogen, das wieder-

um an 100 Landwirte aus 16 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg gelangt 

ist. Die Landwirte haben das Saatgut in Unkenntnis über die Verunreinigung landes-

weit auf rund 534 Hektar Fläche ausgesät. 
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Die betroffenen Länder waren erst nach der Aussaat am 3. Mai 2010 von den nieder-

sächsischen Behörden über die Verunreinigung informiert worden. Den Behörden war 

es jedoch nicht möglich, sofort zu handeln, da sich die Saatgutfirma anfänglich wei-

gerte, die Daten zu den Vertriebswegen offenzulegen. Erst nach einem Gerichtsbe-

schluss des Verwaltungsgerichts Stade / Niedersachsen vom 3. Juni 2010 hatte die 

Saatgutfirma die Namen der Händler, über die das Saatgut vertrieben wurde, bekannt 

gegeben. Am 4. Juni 2010 übermittelten die niedersächsischen Behörden die Daten 

der Händler. Erst ab diesem Zeitpunkt konnten die Landesbehörden handeln. 

 

Über die Händler ermittelte die Saatgutverkehrskontrolle am Regierungspräsidium 

Karlsruhe die betroffenen Landwirte. Die Landratsämter haben die Landwirte in ihrer 

Zuständigkeit als Untere Landwirtschaftsbehörden angehört und sie aufgefordert, auf 

den mit dem verunreinigten Saatgut bestellten Flächen die Maispflanzen so zu besei-

tigen, dass sie nicht mehr weiterwachsen und damit nicht zur Blüte kommen können. 

Die Ämter kontrollieren alle Betriebe. 

 

„Die Vorgehensweise des Landes wurde letzte Woche vom Verwaltungsgericht Karls-

ruhe mit seinem Beschluss vom 9. Juli 2010 bestätigt“, unterstrich Minister Köberle. 

Ein Landwirt hatte gegen die sofortige Beseitigung des Maises geklagt. Die Richter 

beurteilten die angeordnete Maßnahme als erforderlich und geeignet, den möglichen 

Gefahren zu begegnen. Angesichts des Gefahrenpotentials, das mit einer unkontrol-

lierten Verbreitung nicht zugelassener GVO einhergehe, sei das Verfahren auch ver-

hältnismäßig. 

 

„Wir sehen den Saatguthersteller in der Pflicht, den Landwirten den entstandenen 

Schaden zu ersetzen“, betonte Köberle. Dass die Saatgutfirma angekündigt habe, 

schnell und unbürokratisch zu helfen, begrüße er sehr. Nun sei es wichtig, dass die 

Saatgutfirma und der Deutsche Bauernverband sich über das weitere Vorgehen einig-

ten. 


